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Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Ausbau des Europaradweges R1 
im Schlosspark Hohenerxleben  
- Rückbau der Betonstraße im OT Athensleben - 
 
 
Sehr geehrter Herr Kinzel, 
 
wie ich Ihnen bereits beim Ortstermin am 13.06.17 erläuterte, muss die Stadt Staßfurt für 
den Eingriff beim Ausbau des Europaradweges R1 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
durchführen. Dafür hat sich der Rückbau der Betonstraße im OT Athensleben angeboten. 
Dieser war ohnehin geplant, konnte aber bisher aus finanziellen Gründen nicht umgesetzt 
werden. Mit der 100%ige Förderung im Rahmen der Sanierung der Hochwasserschäden bot 
sich für die Stadt eine kostenneutrale Gelegenheit.  
Im Rahmen der Genehmigungsplanung für den Ausbau des R1 hat die untere 
Naturschutzbehörde (UNB) des SLK die naturschutzrechtliche Genehmigung und die 
Befreiung von den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Bodeniederung“ 
erteilt. In dem entsprechenden Bescheid vom 23.11.2016 wird der Stadt Staßfurt  unter 
Punkt 3 der Nebenbestimmungen die Auflage erteilt, „als Kompensationsmaßnahme in der 
Gemarkung Löderburg, Flur 7, Flurstücke 31/27, 31/31, 31/36 und 31/40 einen Weg mit einer 
Größe von ca. 2.500m² rückzubauen und zu entsiegeln.“ Der Rückbau ist also Bestandteil 
der Genehmigung durch die UNB und damit Bedingung für den Ausbau des R1. Die Stadt 
hat den Beginn des Rückbaus anzuzeigen und von der UNB auch abnehmen zu lassen. 
Angesichts der zunehmenden Versiegelung in unserem Land sollten wir jede Entsiegelung 
als kleine „Wiedergutmachung“ an die Natur betrachten.  
Die Fläche kann nach dem Rückbau auch weiter von Anglern und Wanderern betreten 
werden und die Benutzung der K1302 mit Fahrrädern ist angesichts der geringen 
Verkehrsstärke durchaus zumutbar. 
Beim Ortstermin hatte Herr Roddewig auch zugesichert, dass der Fachdienst 61 die 
Instandsetzung des „Pflaumenwegs“ südlich der Kippe mittelfristig einplanen wird. 
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Die Interpretation des Beschlusses 557/2008 durch den Ortschaftsrat kann ich nicht 
nachvollziehen. Aus den Festsetzungen zum Beschluss sind unmissverständlich die 
Sicherung und der Rückbau der Betonstraße zu ersehen. Zu den Erläuterungen von Herrn 
Waschk gab es vom Ortschaftsrat auch „keinen weiteren Beratungsbedarf“.  
Einen Auszug aus dem Protokoll der Ortschaftsratssitzung vom 07.01.2008 füge ich meinem 
Schreiben bei.  
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Sven Wagner 
Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Ortschaftsrates vom 07.01.2008 
 
 

 
 


